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LANDKREIS REUTLINGEN 

 

Satzung zur Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 

 
Aufgrund von 
 
- § 3 Abs. 1 Satz 1 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO),  
- §§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 Satz 1 und 22 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und zur Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-
laufwirtschaftsgesetz - KrWG), 

- § 9 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 des Landesabfallgesetzes (LAbfG), 
- §§ 2 Abs. 1 bis 4, 13 Abs. 1 und 3, 14, 15 und 18 des Kommunalabgabengesetzes 

(KAG) 

 

hat der Kreistag des Landkreises Reutlingen am ........... folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 

 

Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Reutlingen vom 16.12.2015 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
1. § 11 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie können von Endnutzern und Vertreibern bei der vom Zweckverband Abfallverwer-
tung Reutlingen/Tübingen eingerichteten Sammelstelle zu dessen Anlieferungsbedin-
gungen oder bei den Wertstoffhöfen des Landkreises (§ 22) kostenlos angeliefert wer-
den.“ 

 
2. § 26 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Jahresgebühr beträgt jährlich 
bei Grundstücken mit 1 Person 53,94 EUR, 
bei Grundstücken mit 2 Personen 70,61 EUR, 
bei Grundstücken mit 3 Personen 89,97 EUR, 
bei Grundstücken mit 4 Personen 108,36 EUR, 
bei Grundstücken mit 5 Personen 124,53 EUR, 
bei Grundstücken mit 6 Personen 137,78 EUR, 
bei Grundstücken mit 7 Personen 151,00 EUR, 
bei Grundstücken mit mehr als 7 Personen 21,57 EUR je Person.“ 

 
3. § 26 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Sie betragen jährlich je Abfallbehälter für hausmüllähnliche gewerbliche Siedlungsabfälle 
mit 140 Liter Füllraum 79,55 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 102,03 EUR, 
mit 1.100 Liter Füllraum 253,89 EUR, 
und je Biotonne 
mit 80 Liter Füllraum 11,95 EUR, 
mit 140 Liter Füllraum 12,94 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 18,30 EUR.“ 
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4. § 26 Abs. 6 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Sie betragen jährlich je Restmüllbehälter 
mit 140 Liter Füllraum 23,75 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 30,65 EUR, 
und je Biotonne 
mit 80 Liter Füllraum 11,95 EUR, 
mit 140 Liter Füllraum 12,94 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 18,30 EUR.“ 

 
5. § 26 Abs. 7 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie beträgt je Leerung eines Abfallbehälters für Restmüll und hausmüllähnlichem ge-
werblichem Siedlungsabfall 
mit 140 Liter Füllraum 6,55 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 9,24 EUR, 
mit 1.100 Liter Füllraum 27,93 EUR, 
und je Biotonne 
mit 80 Liter Füllraum 3,06 EUR, 
mit 140 Liter Füllraum 3,51 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 4,42 EUR.“ 

 
 

Artikel 2 

 

Die Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Reutlingen vom 16.12.2015 wird wie folgt ge-

ändert: 
 
1. § 26 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Die Jahresgebühr beträgt jährlich 
bei Grundstücken mit 1 Person 55,99 EUR, 
bei Grundstücken mit 2 Personen 73,29 EUR, 
bei Grundstücken mit 3 Personen 93,40 EUR, 
bei Grundstücken mit 4 Personen 112,48 EUR, 
bei Grundstücken mit 5 Personen 129,28 EUR, 
bei Grundstücken mit 6 Personen 143,02 EUR, 
bei Grundstücken mit 7 Personen 156,75 EUR, 
bei Grundstücken mit mehr als 7 Personen 22,39 EUR je Person.“ 

 
2. § 26 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Sie betragen jährlich je Abfallbehälter für hausmüllähnliche gewerbliche Siedlungsabfälle 
mit 140 Liter Füllraum 76,28 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 104,59 EUR, 
mit 1.100 Liter Füllraum 302,22 EUR, 
und je Biotonne 
mit 80 Liter Füllraum 8,72 EUR, 
mit 140 Liter Füllraum 12,07 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 18,83 EUR.“ 

 
3. § 26 Abs. 6 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Sie betragen jährlich je Restmüllbehälter 
mit 140 Liter Füllraum 23,13 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 31,08 EUR, 
und je Biotonne 
mit 80 Liter Füllraum 8,72 EUR, 
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mit 140 Liter Füllraum 12,07 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 18,83 EUR.“ 

 
4. § 26 Abs. 7 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie beträgt je Leerung eines Abfallbehälters für Restmüll und hausmüllähnlichem ge-
werblichem Siedlungsabfall 
mit 140 Liter Füllraum 7,13 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 9,85 EUR, 
mit 1.100 Liter Füllraum 30,84 EUR, 
und je Biotonne 
mit 80 Liter Füllraum 3,30 EUR, 
mit 140 Liter Füllraum 3,68 EUR, 
mit 240 Liter Füllraum 4,66 EUR.“ 

 

 

Artikel 3 

 

Artikel 1 dieser Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2016 in Kraft. Artikel 1 Ziffern 2 bis 5 die-

ser Satzung treten mit Ablauf des 31.12.2017 außer Kraft. Artikel 2 dieser Satzung tritt am 

01.01.2018 in Kraft. 
 


